
STAND vom 01.01.2026 
 

Gebührensatzung 
zur Satzung über die Benutzung der 

Kindertagesstätten der  
Gemeinde Langgöns 

 

Aufgrund von § 31 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs 
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 10. Juli 2024 (GVBl. 2024 Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 
93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), der §§ 1 bis 
6 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (Hess. KAG) in der 
Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 
6 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a, 
90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – (SGB 
VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. 
I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 03. April 2025 (BGBl. 2025 I 
Nr. 107) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns in ihrer Sit-
zung am 13.11.2025 die 15. Änderung der am 16. Dezember 1999 in Kraft 
getretenen 
 

Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung 
der Kindertagesstätten 

erlassen. 
 

 
 

§ 1 – Allgemeines 
 

(1) Für die Benutzung der Kindergärten haben die gesetzlichen Vertreter 
der Kinder Benutzungsgebühren zu entrichten (vgl. § 10 der Benut-
zungssatzung). Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. Die Gebühren gliedern sich in 

 a)  die Betreuungsgebühr, 
 b)  das Verpflegungsentgelt und 
 c)  die Spiele- und Getränkepauschale. 
(2) Die Betreuungsgebühr ist für den Besuch des Kindergartens zu ent-

richten.  
(3) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Es-

sen im Kindergarten erhoben. 
(4) Die Spiele- und Getränkepauschale stellt eine Kostenbeteiligung am 

Arbeitsmaterial und den Tagesgetränken des Kindes dar. 
(5) Die Betreuungsgebühr als auch das Verpflegungsentgelt sind stets 

für einen vollen Monat zu entrichten. 
(6) Die Spiele- und Getränkepauschale ist halbjährlich an die Kindergar-

tenleitung zu entrichten. 
 
 

§ 2 – Betreuungsgebühren 
 

(1) Die Gemeinde erhebt für die Betreuung des Einzelkindes einer Fami-
lie eine monatliche Betreuungsgebühr. Diese errechnet sich aus den 
von den Eltern gewählten Betreuungsmodulen in § 4 der Kindergar-
tensatzung und nachfolgenden Gebührensätzen je Betreuungs-
stunde. 
 
Diese Gebührensätze betragen ab dem 01.01.2025 bei einer Basis 
von zu Grunde gelegten 250 Werktagen im Jahr nach 
 

Typ A – für Kinder 
von 3 – 6 Jahren 

pro Betreuungs-
stunde 

1,25 €/Stunde 
 

Typ B – für Kinder 
von 1 - 3 Jahren 

pro Betreuungs-
stunde 

1,25 €/Stunde 
 

 
(2) a) Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie einen Kinder-

garten der Gemeinde, beträgt die Betreuungsgebühr für das zweite 
Kind ein Viertel der sich nach Absatz 1 ergebenden Betreuungsge-
bühr. 
 
b) Für das dritte und jedes weitere Kind wird keine Betreuungsgebühr 
erhoben. 
 

(3) Kinder sind grundsätzlich pünktlich abzuholen. Für Verspätungen (au-
ßerhalb der gewählten Nutzungszeit – siehe § 4 der Kindergarten-
satzung -) entstehen pro angefangener ¼ Stunde Betreuungsgebüh-
ren in Höhe von 10 €, welche in Rechnung gestellt werden. 
 

(4) Soweit das Land Hessen der Gemeinde Langgöns jährliche Zuwei-
sungen für die Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeiträgen für 
die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten 

dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung 
von Betreuungsgebühren folgendes: 
 
Eine Betreuungsgebühr nach § 2 (1) dieser Satzung wird für Kinder 
in dieser Altersgruppe nicht erhoben für die Betreuung in einer Kin-
dergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 
2 und 4 HKJGB) soweit ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis 
zu sechs Stunden täglich gebucht wurde. 
 
Eine Betreuungsgebühr nach § 2 (1) dieser Satzung wird für Kinder 
in dieser Altersgruppe unter Berücksichtigung von Ziffer 1 anteilig für 
die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, so-
weit ein Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich ge-
bucht wurde. 
 
Die Betreuungsgebühr nach § 2 (1) dieser Satzung vermindert sich 
für jeden vollen Monat um ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr 
geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1 HKJGB, 
soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer Krippengruppe 
nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut wird. 
 

(5) Eine Änderung der Modulbuchung ist jeweils einmal pro Kalender-
halbjahr kostenfrei möglich, für weitere unterjährige Änderungen der 
Modulbuchung wird eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 € erhoben.  
 

(6) Die Gebühr für das Gutscheinheft über 10 Modulstunden beträgt in-
klusive Bearbeitungsgebühr 20,00 €. Nicht genutzte Modulstunden 
können auf das nächste Kitajahr übertragen werden. Eine Rückver-
gütung nicht in Anspruch genommener Gutscheine kann bei Abmel-
dung des Kindes und gleichzeitiger Rückgabe der übrigen Gut-
scheine ohne Bearbeitungsgebühr erfolgen.“ 

 
 

§ 3 – Verpflegungsentgelt,  
Spiele- und Getränkepauschale 

 

(1) Das Verpflegungsentgelt, für die Teilnahme eines Kindes am Mittag-
essen, wird grundsätzlich als monatliche Pauschale erhoben und ist 
mit der Betreuungsgebühr fällig. Sie wird auf 12 gleiche Monatsra-
ten festgelegt und beträgt:  

 
- 75,00 € im Monat (bei einer Teilnahme des Kindes am Mittagessen an 

5 Wochentagen) 
- 60,00 € im Monat (bei einer Teilnahme des Kindes am Mittagessen an 

4 Wochentagen) 
- 45,00 € im Monat (bei einer Teilnahme des Kindes am Mittagessen an 

3 Wochentagen) 
- 30,00 € im Monat (bei einer Teilnahme des Kindes am Mittagessen an 

2 Wochentagen) 
- 15,00 € im Monat (bei einer Teilnahme des Kindes am Mittagessen an 

1 Wochentag) 
 

Bei einer vorherigen Abmeldung von mindestens 5 Tagen in einer 
Kalenderwoche in Folge wird das Verpflegungsentgelt erstattet.  

 
(2) Nimmt ein Kind ausnahmsweise am Mittagessen teil, so beträgt das 

Verpflegungsentgelt 4,50 €/Tag. 
 
(3) Das Verpflegungsentgelt wird durch die Gemeindekasse erhoben. 
 
(4) Die Höhe der monatlichen Spiele- und Getränkepauschale wird von 

der jeweiligen Einrichtung selbst festgelegt und von den Erzie-
hungsberechtigten direkt erhoben. 

 

§ 4 - Ermäßigung der Benutzungsgebühren 
 

Über Härtefälle entscheidet der Gemeindevorstand. Der Bürgermeister legt 
dem Gemeindevorstand den Einzelfall anonym vor. 

 
 

§ 5 - Gebührenabwicklung 
 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur 
durch Abmeldung oder Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, 
so ist die Gebühr auch dann zu zahlen, wenn das Kind dem Kinder-
garten fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende ist 
die Gebühr bis zum Ende des Monats zu zahlen. 

(2) Die Benutzungsgebühr ist am 15. eines jeden Monats für den laufen-
den Monat fällig und an die Gemeindekasse zu überweisen. 

(3) Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung des Kindergartens 
(z. B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen.  



(4) Über Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entscheidet der 
Gemeindevorstand nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO. 

(5) Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kon-
tos gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

 
 

§ 5a - Gebührenerstattung 
 

(1) Die gemäß dieser Satzung zu entrichtenden Gebühren für die Benut-
zung der Kindergärten in Langgöns werden den Gebührenpflichtigen 
erstattet bzw. von diesen nicht erhoben: 

 
a) wenn eine Betreuung ihrer Kinder aufgrund eines Streiks (ab 

einer Woche) oder aufgrund einer amtlichen Anordnung nicht 
erfolgen kann.  

b) wenn ein Kind aus individuellen Gründen über einen Zeitraum 
von 20 Betreuungstagen die Betreuung nicht beansprucht. 

 
(2) Die Erstattung gemäß Abs. 1 erfolgt ohne gesonderte Antragstellung 

 
 

§ 6 – Gebührenübernahme 
 

In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme 
der Benutzungsgebühren beim zuständigen Kreisjugendamt beantragt 
werden. 

 
 

§ 7 - Verfahren bei Nichtzahlung 
 

Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungszwangsver-
fahren beigetrieben. 

 

§ 8 – Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzung ist am 24. Dezember 1999 in Kraft getreten und wurde 
zuletzt durch die 14. Änderungssatzung, welche am 26. Juni 2025 
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns beschlos-
sen wurde und mit Wirkung zum 01.09.2025 in Kraft getreten ist, 
geändert.  

 
 

 
 
 
Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
Langgöns, den 13. November 2025 
 
 
 
(Reusch) 
Bürgermeister 
Der Gemeindevorstand 


